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Berücksichtigung der Fussgängeranliegen bei Baustellen im öffentlichen Raum 
 
 
Ausgangslage 
Es ist leider eine Tatsache, dass bei der Einrichtung von vorübergehenden Baustellen-
Signalisationen im öffentlichen Raum die Anliegen der Fussgängerinnen und Fussgänger oft 
sträflich vernachlässigt werden. 
 
Probleme 
Die Beispiele des Umbaus des Bahnhofplatzes und der Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs, die anfänglich völlig missachteten Bedürfnisse der zu Fuss gehenden beim Umbau 
im Bereich des Bundeshauses zeigen an prominenten Beispielen, dass für die zuständigen 
Bauverantwortlichen diese oft schlicht vergessen werden. 
Die Liste kann beliebig erweitert werden: Fussgängerübergang ‚Schwarztorstrasse’ beim 
Radio, Trottoir Eigerstrasse beim Aldi, Helvetiastrasse beim Historischem Museum usw. Hier 
müssen die Fuss gehenden auf die Strasse ausweichen. 
 
Die überdies vielfach völlig unzureichenden Umleitungssignalisationen sind gegenüber den 
zahlenmässig hauptbetroffenen Fussgängerinnen und Fussgänger oft an die Grenze des 
Zumutbaren. 
 
Auch bei Bauprogrammen wie beim Tram Bern West, bei denen die Information der 
Öffentlichkeit vorbildlich bezeichnet werden darf, richtet sich der Fokus der 
Umleitungsinformationen einerseits auf die den motorisierten Individualverkehr, andererseits 
auf den öffentlichen Verkehr. Die zahlenmässig in Überzahl meist Betroffenen zu Fuss 
gehenden bleiben in der Regel aussen vor.  
 
Es ist deshalb längst fällig, das den Fussgängerinnen- und Fussgänger-Interessen bei 
Umbauten im öffentlichen Raum endlich mehr Beachtung beigemessen wird. 
 
 
Antrag an den Gemeindrat 
Der Gemeinderat wird deshalb verpflichtet, bei allen Vorlagen welche Bau- und 
Planungsvorhaben im öffentlichen Raum betreffen, insbesondere auch für die Bau- und 
Umbauphasen, die zugunsten der zu Fuss gehenden vorgesehenen Massnahmen explizit 
auszuweisen.   
 
 
Soweit der Gegenstand der Motion im Bereich der gemeinderätlichen Zuständigkeit liegt, 
kommt der Motion der Charakter einer Richtlinie zu. 
 
 
29. Mai 2008 


